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Objekt-Nr. 501.01

der Schweizerischem Edgerossenschaft Kanton ZH

vertreten durch Gemeinde ZUrich

das Bundesamt fOr Strassen ASTRA, 3003 Bern Parzellen-Nr. W06538

(nachfolgend ASTRA genannt) LVS-Nr.

und

der Stadt ZOrch

vertreten durch

Grün Stadt ZOrch

(nachfolgend Gemeinde genannt)

betreffend

et&b de
Tutwell EntDsberg, WoODsD,ofen

Vnventarobjekt-Nr. W I TBA Objektname Bez.

01.03.56.501.01 Z_261 -040 TueO Entllsberg, WoDOshofen ASTRA

01.03.56.501.01 ZH_261 -040 Tunnel Entlisberg - Uberdeckung ASTRA alt

501.01 261-040 Oberdeckung Entlisberg 420 vorNFA
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I AsgagsUage

Mit der Einfuhrung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen (NFA) wurde das Eigentum an den Nationaistrassen per 1. Januar 2008 auf den Bund
ubertragen. Gemäss den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen tragt damit grundsàtzlich der
Bund die Kosten fur Unterhalt und Betrieb der Nationaistrassen. Bei gemeinsam mit Dritten genutzten
Anlagen setzt das ASTRA die Beteihgung des Bundes an den Kosten nach Massgabe der Interessen
der Nationaistrasse fest1.

Das genannte Bauwerk ist Bestandteil der Nationaistrasse. Die Fahrbahnen der uberluhrenden Ver
kehrswege werden jedoch ausschliesslich durch die Gemeinde genutzt.

Dementsprechend kOnnen die Kosten fur den betrieblichen und baulichen Unterhalt nicht durch das
ASTRA ubernommen werden2.

Mit diesem Vertrag werden das Eigentum detailliert beschrieben sowie die gegenseitigen Rechte und
Pflichten am Bauwerk einvernehmlich gelOst.

2 Obektbeschrieb

Das Bauwerk wurde als Tagbautunnel mit zwei ROhren ersteilt. Die Gesamtlange des Tunnels betragt
Ca. 550.00 m, die Breite Ca. 36.00 m.

Oberhalb des Tagbautunnels befinden sich die Gemeindeweg Gustav-Heinrich-Weg, Bruggholzliweg
Entlisbergweg, Hinterer Gemeindeweg.

Die Benutzung der Grunflãchen (Familiengartenareal) oberhalb des Tagbautunnels wird mittels Nut
zungsvereinbarungen geregelt.

AIIfIIige Werkleitungen Dritter werden mittels öffentlich rechtlicher Bewilligungen geregelt.

3 gentmsverhätnsse

Das Qbjekt befindet sich auf der Parzelle W06538 der Gemeinde Zurich. Das Grundstucke dieser
Parzellen befindet sich grundbuchlich im Eigentum des Bundes.

In teilweiser Abanderung dieser grundbuchlichen Regelung wird Folgendes festgehalten:

- Das Bauwerk (inki. elektromechanische Einrichtungen und Flugelmauern) befindet sich, var
behältlich des nachstehenden Absatzes, vollumfanglich im Eigentum des Bundes.

- Die Fahrbahn (Unter- und Oberbau) sowie folgende Bestandteile der uberfUhrenden Gemein
dewege befinden sich im Eigentum der Gemeinde.

- Oberflachenentwasserung

- Randabschlusse

- Beleuchtung

- Markierung und Signalisation

4 Zstäridgketen urtd Kosterfragwg

Der jeweilige Eigentumer ist zustndig fur den fachgerechten Unterhalt und Betrieb3 seines Eigentums
gemass Ziffer 3. Er tragt die Kosten dafür vollumfanglich selber.

1 Artikel 8 Absatz 3 bzw. Artikel 9 Absatz 3 der Mineralolsteuerverordnung (MinW, SR 725.116.21)
2 Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a MinW

Definitionen gem8ss Artikel 9 und 10 des Bundesgesetzes Uber die Verwendung der zweckgebundenen MineralOlsteuer

(MinVG, SR 725.116.2)
2)8
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5 Hnfomationsaustausch

Der gemãss Ziffer 4 Verpflichtete informiert den Vertragspartner uber allfallige Mangel und insbeson
dere bei geplanten Unterhaltsarbeiten uber den Unterhaltsbedarf sowie uber den Stand der Arbeiten.

Vorgangig zur Planung und Arbeitsvergabe ist unter Vorbehalt dringlicher Arbeiten der Vertrags
partner uber die geplanten Arbeiten sowie die daraus resultierenden Kosten anzuhören. Der Verpflich
tete hat insbesondere dafür zu sorgen, dass der Vertragspartner bei ailfallig geplanten Arbeiten seine
Bedurfnisse einbringen kann und in der Lage ist, die notwendigen finanziellen Mittel zur Kostenbeteili
gung bereit zu stellen.

6 D-afWn

Die Haftung gegenuber Dritten richtet sich ausschliesslich nach den einschlagigen gesetzlichen Be
stimmungen.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die gerichtlichen Verfahren und die aussergerichtlichen Ver
handlungen zu fuhren soweit sich Anspruche Dritter gegen sie richten (beispielsweise in ihrer Eigen
schaft als Werkeigentumer).

Soweit der geltend gemachte Schaden durch Nichterfullung oder nicht richtige Erfullung dieses Ver
trags der anderen Partei entstanden ist, steht der beklagten Partei em Ruckgriffsrecht zu.

1st die beklagte Partei der Ansicht, dass em ailfalliger Schadenersatz ganz oder teilweise durch die
andere Partel zu tragen ist, so ist diese unter Einräumung der Gelegenheit zur Stellungnahme umge
hend und laufend uber das Verfahren zu informieren. Im gegenseitigen Einverständnis kann die Ver
handlungsfuhrung an die andere Partei delegiert werden.

7 Ubertwa

Unter Vorbehalt anderslautender gesetzlicher Bestimmungen kann dieser Vertrag nur im schriftlichen
Einverständnis beider Parteien auf einen Dritten ubertragen werden.

8 Vertragsäiderwigei

Für die Anderung dieses Vertrages bedarf es der schriftlichen Form. Dies gilt auch fur die Aufhebung
dieses Schriftlichkeitsvorbehalts.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei einer ailfalligen baulichen Anderung I Umgestaltung I Aus
bau des Objekts oder wenn sich die Situation aus anderen Gründen (neue tatsâchliche Verhältnisse,
Anderung der gesetzlichen Vorschriften) wesentlich verändert hat, gemeinsam und partnerschaftlich
eine einvernehmliche Losung zur Anpassung dieser Vereinbarung zu suchen.

9 lkafttweten nd Daier

Dieser Vertrag tritt sofort in Kraft und gilt für die Lebensdauer des Objekts.

10 Anhärge

Die folgenden Anhänge bilden einen integrierten Bestandteil dieses Vertrags:

- Ubersichtsplan ASTRA

- Grundbuchplan

- Fotos

- Bauwerksskizze
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Dieser Vertrag wurde in zweifacher Ausfuhrung ausgefertigt. Je em Exemplar befindet sich bei den
Vertragsparteien.

Für das ASTRA Für die Stadt Zurich

Otto Noger Christine Bräm
Filialchef Winterthur Direktorin

Winterthur, den Zurich, den

,.o-1?41r ...1.ZJAN...2O15
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Grundbuchplan

80 lOOm
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Bauwerksskizze (nicht massstäblich)
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